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VN» attnmrt slâ b«» I. A. VchS tn Bern, und v<» XIO ^ ^uUen Poltànit-rii. I > I ^ »

Der neue Schweizerische Republtka

Herausgegeben von Usteri.

Dienstag, den 19 May i8Oi. Fünftes Quartal. Den 29 Floréal IX.

Gesetzgebender Rath, 10. April.
Fortsetzung.

(Fortsetzung des Berichts der Finauzcommißion über

die Erthettung aus!chiieß!!ch5r Patenten bey Erstn-

dung neuer Industriezweige.)

Diesem zufolge untersuchte Ihre staalswirthschaftliche
Commißion vor altem aus den allgemeinen Grundsatz
des Industriepatenlen-Systems, und da der Gegenstand

von der ersten Wichtigkeit uns doch in unserm Vaierlaud
poch ziemlich unbekannt ist, so glaubt sie sich verpflichtet,
Ihnen B. G. umständlich von dem-Gang ihrer Nuter-
suchungcn Rechenschaft geben zu müssen, um dann das

Resultat derselben schon gerechtfertigt aufstellen und dey
Gegenstand in seinem ganzen Umfang Ihnen zur Pn'i-
fung und zum Entscheid darüber vorlegen zu können.

Eigenthum ist das grosse und allgemeinste Fundament,
auf welchem der gegenwärtige Grad der Cultur des
Menschengeschlechts beruhet: Begierde nach Eigenthum
ist die groste Triebfeder der menschlichen Betriebsamkeit
und die wichtigste Stussensvige, aas der die Cwilistruug
des Menschen fortschreitet: Schutz des Eigenthums ist
der erste Zweck des Staats, und also auch die Staats-
rinrichtung die zweckmäßigste, ja der jede Art des Eigen-
lhu ns am besten gesichert ist. Schon im rohesten Zu-
stand der Menschheit, wenn nicht ewiger Krieg zwischen
jedem Menschen seyn soll, muß das Eigenthum des Ja.
gers auf das erlegte Wild, und das des Fischers auf
seine gefangene Beule anerkannt werden. Kein Fort-
schritt zur ersten Stuffe der Ausbildung ist möglich,
wenn nicht unter den Menschen der Begriff des Eigen,
thumsrechts erweitert, auf Viehherden und Weide aus-
gedehnt wird, und dadurch der Mensch sich zum Hirt
erheben kann. Nur durch einen neuen, den wesentlich-

sten Begriff des Eigmthumsrechts, seine Anwendung
auf die Oberfläche der Erde, kann der unstäte, mit
seinem Vieh auf Einöden he rum-..rende Nomade, zum
Landdamnd.m angesiedelten Mensch.,, mngeschaffeu und
dadurch die Erde in Stand gesezc werden, tausendmal
mehr Menschen zu ernähre», als wenn sie von bloßen
Nomaden bewohnt wird. Mît dem aber, daß dee

Mensch durch Anwendung des Eigeuthumsbegriffs auf
die Oberfläche der Erde, zum Ackerbauer wird, entstehen
so mancherley Bedürfnisse für ihn, die er sich nicht mehr
selbst verschaffen kann, daß allmählig die Handwerker,
klaffe entstehen und dadurch der BegrE des Eigen,
thumsrechts auf die Produktion der Jndustrieprodukte
jeder Art ausgedehnt werde» muß, und hiermit auch in
Tausch und Handel übergeht. Diese wichtigen Fort«
schritte des Eigcnlhumsbegriffs aber, welche allein die
Fortschritte der Cultur des Menschen möglich machten,
entwickelten sich nur mühsam, und erst nachdem alle

Nachtheile ihrer Mißkennung tief gefühlt, und die bür,
gerltchen Gescllschastrn gleichsam mit Gewalt gezwungen
wurden, dieselben anzuerkennen; und daher auch rüh«

reu die berschiedncn Stuffen, auf denen die Eigenthums,
begriffe unter den verschiedenen Nationen der Erde und
selbst unter Europens Völkern stehen; und wohl dürste
die Behauptung nicht zu gewagt seyn: daß die meh-
rere oder mindere Entwicklung des Eigeuthumsbegriffs
bey einer Nation, den Zustand der Cultur derselben sehr

richtig bezeichne. Sehen wir doch noch in dem civiltstr,
ten Enrova Nationen, unter denen dem Gelehrten
noch nicht die unmittelbarsten Früchte seiner gemein«
nützigen Anstrengungen und dem Dichter der schuldige
Lohn für seinen Geist und Herz erheiternden Gesang

>

zugesichert ist, während daß andere Nationen schon

j den Künstlern die ihnen schuldige Sicherung des Pro-
j dukts ihrer Talente angedeyen lassen; und auch H.jve,



îicn selbst hat noch kein Gcsitz wider Nachdruck uud

Nnchstich.

Ncch zeigt uns die betriebsaniste Nation auf dcr Erde,

die, deren Industrie alle übrigen Nationen einen mige-

h.uren Tribut bezechten, England, eine Art non Eigen-

lhumsrecht, welches bis jezt nur noch von einer Na-

lion, der grasten Feinbin Englands, von der französi,

scheu Republik, auch in ihre Eigeuthumsbcgriffe gesetz-

tich aufgenommen wurde, nemlich die Sicherung des

unmittelbarsten Prvdükls neuer Ersindungew in allen

Zweigen der Industrie, durch Patente. Diesem Eigen-

thmnsbegr-'ff und der ungestörten Anwendung desselben

während anderthalb Iahrhnndcrlm, hat England die

unbestreitbare Vvrzüglichkeit seiner meisten Fabriken und

Manufakturen, und die Wissenschaften überhaupt einige

der wesentlichsten Mittel ihres bisherigen und künfligeii
Fortschritts zu danken.

Von dem Zeilpunkt an, als sich der Eigenthumsbe-'

griff aufIndußrieprodukte und auf Handel ausdehnte,

legten sich grosse Abtheilungen von Nationen auf die

Verarbeitung der mannigfaltigen zur Nothwendigkeit
gewordenen Jndustricprodukte, iind lieferten diese den

weniger betriebsamen Nationen gegen Gegenstände von

wesentlicher», Werth; so sog allmàhlig die betriebsame

Nation ihren nnbetriebsamc» Nachbarcn das Mark aus,
und schwächte diese oft bis zum unheilbar kränkelnden

Zustand herab. Lange ward dieses Wesen fortgetrieben/

ehe die geschwächten Nationen den Grund ihrer Scdwä-
che und 'die Ursache des Flors ihrer betriebsamern Nach-

baren einsahen: sobald aber dieser Grund entdeckt war,
entstand Nachciferung, es entwickelten sich die wichtigen

Begriffe über Handiungsverhälinisse, Und es bildete sich

endlich aus alle» hierauf mehr Und minder Bezug ha-

denden Verhältnissen und ihrer genauen Kenntnis;, eine

eigene Wissenschaft, die StaakSwirthschafl im engsten

Sinne des Worts betrachtet. Allein aller dieser gegen-

seitigen Anstrengungen ungeachtet kellte-sich das Gleich-

Hêwicht noch nicbt her. Unter Lndwig XIV. blühten

jn Fraukrclch durch ausserordentliche Unterstützungen

wichtige Manufakturen empor, die demselben wesentliche

Vortheile verschifften: der binde Rciigionsciftr dieses

Königs aber zerstörte gröstenthcils wieder sein eignes

grpsses Werk/ und lieferte unserm Vaterland verschie-

dcne Industriezweige, mit denen sinne ärmer» und ro-

Hern Gegenden cmpvrblühten: mit diesen: bildete sich

àHelvetic», eine Masse von Fabrikarbeitern > deren

Tbäligk.ir und Genügsamkeit sie vor -allen- andern aus-

z ichnet, aber die Ciasse dcr Kausi.ute und Fgbrikalltei!

machte durch sich selbst wenig Fortschritte in der Cut-
t eckung wrsicntlicher Verbesserungsmittel der iiiländsschen
Industrie, doch wußte sie geschickt, von verschiedenen

Fehlern unsrer Nachbarcn Nutzen zu ziehen, und so

bis auf wenige Zeit immer einige der gangbarsten Hand-
lungsartikel ins Hand zu ziehen und zu betreibe».

Mittlerweile aber erhob sich England durch die tag«
liehe Vervollkommnung seiner mannigfaltigen Industrie-
zweige in,mer mehr über alle andern Nationen empor,
und das m diesem Land aufgestellte Eigciithmnsrechp
neuer oder dcr Verbesserung der schon vorhandenen In-
tusteiczwclge während einem gewissen Zcilranm, brachte
eine seiche Betriebsamkeit unter alle Classen semer Kunst-
ler und solche Vervollkommnung seiner Fabriken hervor,
baß sie die mit ihnm concurrierenden Fabriken, in wel-
chcn, Fall die meisten unsrer innern Industriezweige sich

besiudcn, endlich ganz zu erdrücken drohen, wenn nicht
wirksame Grgcumtttet arg wandt werden. Diesis Ei-
gemyumsrechl neuer Industriezweige, welches England
so wirk/am zu Beförderung ftiurr Industrie ausstellte,
beruhet daraus: daß wenn irgend irmand einen neuen
Industriezweig entdeckt, oder einen vorhand-uen ver-
volikommnrt, daß ihm eine Palente ertt) M wird, ver-
mfftelst der er in Staude geftzt ist, während einem
Zeitraum, der nach Umständen auf i bis 7 Jahre de-

stimt wird, seine Entdeckung auSschiießeild zu benutzen,
unler der Bedingung, daß er während diesem Zeüpniitt
eine bestimmte Zahl von Arbeitern in seiner Entdeckung
bilde, welche dieselbe dann am Ende der Patrntzeit
allgemein verbreiten und gemeinnützig mache». Wird
aber während der Palenlzeil der Industriezweig, für
den die Patente ertheilt wurde, noch mit einer wesent-
lichen Verbesserung bereichert, so erhält der Verbesserer
für diesen seinen Verbesserungszusatz wieder eine Patente,
wodurch freylich oft die erstere Patente ziemlich un-
brauchbar wird, dagegen aber auch jede Gefahr des

ausschließenden Betriebrechts gehoben und dcr Erfin-
duugsgeist in eine Betriebsamkeit gesezt wird, wie ihn >

bis jczt noch keine Nation zu bei den vermocht hat.

(Der Beschluß folgt.)

Jffläffdische Nachrichten.
Der Rdgiernngssiaèthalter des-Cantons Ba-'

sei an den Vvllzichmtgs-Rath der !>;-
vetischen Republik.

Bürger Voilz. Rathe.'

Der Thätigkeit aller der wackern 'Beamten, mit wrt»-
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